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Statuten SZSV 
 

1 Name und Sitz 
 

1.1 Unter dem Namen „Schwyzer Schneesportverband“ (SZSV) besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 

ff, des ZGB. 

 

1.2 Der Sitz und das Rechtsdomizil des SZSV befindet sich am Wohnort des Präsidenten oder des 

Vizepräsidenten. 

 

1.3 Der Schwyzer Schneesportverband gehört mit all seinen Mitgliedern dem „Sportverband Kanton 

Schwyz“ (SKS) an. 

 

2 Zweck 
 

2.1 Der Verband fördert den Schneesport in den Ski-Clubs und Skisport-Organisationen, welche dem 

„Schweizerischen Skiverband“ (SSV) und seinen (gemäss SSV-Statuten Artikel 13.3) 

angeschlossenen Organisationen angehören. 

 

2.2 Der SZSV wahrt die Interessen der Mitglieder im Vorstand des SKS, in der „Sport-Toto-Kommission“, 

in der „Jugend und Sport Kommission „ und soweit möglich im ZSV und ZSSV. 

 

2.3 Der SZSV klärt seine Mitglieder in „Sport-Toto-Fragen“ und J+S- Belangen auf. 

 

2.4 Der SZSV aktiviert und koordiniert die Präsenz des Schneesportes in den Medien. 

 

2.5 Der SZSV setzt sich für eine Aus- und Weiterbildung von Clubfunktionären ein und pflegt den 

Erfahrungsaustausch unter seinen Mitgliedern. 

 

2.6 Der SZSV koordiniert und fördert die Schaffung von geeigneten Trainings- und 

Wettkampfmöglichkeiten für Schneesportler. 

 

2.7 Der SZSV pflegt die Zusammenarbeit zu ZSV und ZSSV. 

 

3 Mitgliedschaft 
 

3.1 Mitglied kann jeder Ski-Club/Verein (juristische Person) werden, der im Kanton Schwyz Sitz hat und 

dem SSV und seinen angeschlossenen Organisationen angehört. 

 

3.2 Natürliche Personen, die sich um den Verband oder um die Förderung des Skisports 

ausserordentlich verdient gemacht haben, können durch den Vorstand zu Ehrenmitgliedern 

ernannt werden. Die Ernennung erfolgt anlässlich der Delegiertenversammlung. 

 

3.3 Juristische und natürliche Personen  können den SZSV als Gönner beitreten. Sie haben weder 

Stimm- noch Wahlrecht, werden aber zur Delegiertenversammlung eingeladen. 

 

3.4 Die Mitgliedschaft kann auf Ende eines Geschäftsjahres gekündigt werden (Kündigungsfrist 3 

Monate) 

 

3.5 Mitglieder, die den Interessen des Verbandes zuwiderhandeln oder ihren finanziellen 

Verpflichtungen nicht nachkommen, können auf Antrag des Vorstandes von der 

Delegiertenversammlung mit 2/3 Mehrheit ausgeschlossen werden. Gegen den Beschluss kann 

beim SKS Rekurs eingereicht werden. 

 

4 Geschäftsjahr und Mitgliederbeiträge 
 

4.1 Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Mai bis 30. April. 

 

4.2 Der Mitgliederbeitrag wird von der Delegiertenversammlung festgelegt. 
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4.3 Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haftet einzig das Verbandsvermögen. 

 

5 Organisation 

 
 Die Organe des SZSV sind: 

 

5.1 Delegiertenversammlung  

 

5.1.1 Dem SSV angeschlossene Organisationen, haben an der Delegiertenversammlung zwei Stimmen.

  

 Jeder andere Mitgliedsclub stellt Delegierte nach Mitgliederzahl gemäss gültiger SSV- 

 Agenda: 

   

    1   -   50 Mitglieder   2 Stimme  

   51   - 100 Mitglieder   3 Stimmen  

 100   - 200 Mitglieder   4 Stimmen 

 über - 200 Mitglieder   5 Stimmen  

 Für je weitere fünfzig Mitglieder 1 Stimme mehr. 

 

5.1.2 Die ordentliche Delegiertenversammlung findet in der Regel jährlich im Monat Mai statt und muss 

den Mitgliedern unter Angabe der Geschäfte mindestens drei Wochen vorher schriftlich bekannt 

gegeben werden. 

 

5.1.3 Anträge der Mitglieder zuhanden der Delegiertenversammlung sind dem Vorstand bis Ende März 

schriftlich einzureichen. 

 

5.1.4 Die ordentliche Delegiertenversammlung behandelt folgende Geschäfte: 

 

 -Appell 

 -Wahl der Stimmenzähler  

 -Genehmigung der Protokolle 

 -Abnahme des Jahresberichtes des Vorstandes  

-Abnahme der Jahresrechnung, nach Prüfung und Bericht der Kontrollstelle, und      Entlastung des 

Vorstandes 

 -Budget 

-Festsetzung des Jahresbeitrages  

 -Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 

 -Wahl des Präsidenten und der übrigen Vorstandsmitglieder 

 -Wahl der Kontrollstelle 

 -Wahl der Vertreter in den SKS, die J+S- und Sport-Toto-Kommissionen 

 -Jahresprogramm 

 -Verschiedenes  

 

5.1.5 Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung wird vom Vorstand einberufen, wenn dringende 

Geschäfte es erfordern, oder wenn es mindestens 1/3 aller Mitglieder schriftlich mit Angabe der zu 

behandelnden Geschäfte verlangen. Die Versammlung muss innert drei Monaten nach 

gestelltem Begehren stattfinden. 

 

5.1.6 Abstimmungen und Wahlen erfolgen im allgemeinen offen. Sie sind geheim, wenn mindestens 1/5 

der anwesenden Mitgliederstimmen, dies verlangt. 

 

5.1.7 Bei Abstimmungen gilt das einfache, bei Wahlen im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten 

Wahlgang das relative Mehr der abgegebenen Stimmen. Leere und ungültige Stimmzettel zählen 

nicht. Der Präsident hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. 

 

5.1.8 Stimmberechtigung haben: 

 -die Delegierten der Mitgliederorganisationen.  

 -die Ehrenmitglieder des Verbandes  

 

5.1.9 Die Delegiertenversammlung kann nur über traktandierte Geschäfte beschliessen. 
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5.2  Clubkonferenz 

 

5.2.1 Die Clubkonferenz findet bei Bedarf statt. 

 

5.2.2 Die Clubkonferenz dient dem Erfahrungsaustausch, der Terminabsprache und dem Kontakt 

zwischen den Mitgliedern. 

 

5.2.3 An der Clubkonferenz können Anträge zuhanden der nächsten Delegiertenversammlung 

beschlossen werden. 

 

5.3  Vorstand 

 

5.3.1 Der Vorstand leitet und überwacht die Verbandsgeschäfte. 

 

5.3.2 Der Vorstand entscheidet über alle Verbandsgeschäfte , die nicht durch die Statuten oder Gesetz 

einem anderen Organ zustehen. 

 

5.3.3 Die Mitglieder der beiden Regionalverbänden sollen möglichst gleichgewichtig im Vorstand 

vertreten sein. 

 

5.3.4 Der Vorstand konstituiert sich selbst mit Ausnahmen des Präsidenten. 

 

5.3.5 Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die Spesen werden vom Vorstand 

festgelegt und vergütet. 

 

5.3.6 Dem Vorstand gehören mindestes sechs Mitglieder an.  

Folgende Chargen müssen besetzt sein: 

-Präsident 

-Vizepräsident  

-Kassier 

-Aktuar 

 

5.3.7 Je ein Vertreter, der unter Punkt 2.2 erwähnten Verbänden und Kommissionen, gehören von 

Amtes wegen dem Vorstand an. 

 

5.3.8 Eine ordentlich eingeladene Vorstandssitzung ist bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern 

beschlussfähig. 

 

5.3.9 Beschlüsse können auch auf dem Zirkularwege gefasst werden, wobei jedes Mitglied die 

Behandlung an einer Sitzung verlangen kann. 

 

5.3.10 Der Präsident führt mit dem Aktuar, Kassier oder Vizepräsidenten, zu zweien die rechtsverbindliche 

Unterschrift des Verbandes. 

 

5.3.11 Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, mit einer Amtszeitbeschränkung von zehn Jahren. 

 

5.3.12 Demissionen sind dem Präsidenten zwei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres schriftlich 

einzureichen. 

 

5.3.13 Der Vorstand erstellt das Organigramm und die entsprechenden Pflichtenhefte. 

 

5.4  Kontrollstelle 

  

5.4.1 Der erste und zweite Rechnungsrevisor und ein Ersatzrevisor werden jährlich von der 

Delegiertenversammlung gewählt. 

 

5.4.2 Die Kontrollstelle überprüft alljährlich die gesamte Rechnungsführung des Verbandes und erstattet 

der Delegiertenversammlung Bericht und Antrag. 

 

5.4.3 Sie ist jederzeit berechtigt, Einblick in die Rechnungsführung und in die Belege zu nehmen. 
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6 Statuten Änderung  
 

6.1 Diese Statuten oder Teile davon können durch die Delegiertenversammlung mit zwei Dritteln der 

abgegebenen gültigen Stimmen geändert oder ersetzt werden. 

 

6.2 Änderungsvorschläge müssen in der Traktandenliste bekannt gegeben werden. 

 

7 Auflösung des „Schwyzer Schneesportverband“ 
 

7.1 Die Auflösung des SZSV kann nicht erfolgen, solange sich zehn Mitglied-Clubs für dessen 

Weiterführung bereit erklären. 

 

7.2 Im Falle einer Auflösung geht das Vermögen des SZSV an den SKS zur Aufbewahrung bis zur 

Gründung eines neuen Verbandes mit den gleichen Zielen. 

 

8 Schlussbestimmung 
 

8.1 Diese Statuten wurden durch die Delegiertenversammlung des SZSV am 23. Mai 2001 in Gersau 

genehmigt und in Kraft gesetzt. 

 

8.2.1 Sie ersetzen die Statuten der AKSS (Arbeitsgemeinschaft kantonal-schwyzerischer Ski-Clubs) vom 

18. Dezember 1955 und die Statuten des SZSV (Schwyzer Skiverband) vom 4. Juni 1993, und die 

Statuten des SZSV vom 31. Mai 2000. 

 

 

 

Altendorf/Oberiberg, 23. Mai 2001 

 

 

 Präsident     Aktuar  

 

 Christian Iten    Claudia Nauer  

 


